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VoHzug der Baugesetze;
Aufstellung des einfachen Bebauungsplans Druisheimer
Strate" der Gemeinde Allmannshofen,
Fruhzeltige Beteiligung der Behörden im Verfahren nach § 4
Abs.1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o.g. Aufsteltung des Bebauungsplans bestehen folgende Be-

denken und Anmerkungen:

Nachdem em Mischgebiet festgesetzt wird, soUte in der Pan-

zeichnung, der Legende und in Zifter B.3 des Textteils die Abkür-
zung ,,MI" statt ,,M" entsprechend der PlanZVO verwendet wer-

den.

Nachdem auf der Rechtsgrundlage des »Art,6" BayBO keine Fest-
setzung erfolgt, soUte dieser auch nicht in der Pràambel genannt
werden.

Aus Gründen der Rechtsklarheit solit in Ziffer B3 des Textteils
das Wort ,,Zusätzlich" eingefugt werden (»Zusätzlich ist die Errich-
tung einer forstwirtschaftlichen Maschinenhalle zulässig.a).

In Ziffer B.8 des Textteils ist noch eine Frist zur Umsetzung der
Pflanzma1nahmen aufzunehmen (z.B. die auf die Nutzungsauf-
nahme folgende Pflanzperiode").

Die in Planteil B Konzept Ausgleichsfläche" unter Punkt ,,Pflege
Ausgleichsflache" genannte ,,Einbeziehungssatzung" ist nicht zu-
treffend.
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LANDKRES

1m Bauleitplanverfahren 1st grundsätzlich die planende Gemeinde Allmannshofen zur Sicherung
und Umsetzung der Ausgleichsmafnahmen verpflichtet. Nachdem die Ausgleichsflche nicht
1m gemeindlichen Eigentum steht, weisen wir die Gemeinde Allmannshofen auf die Möglichkeit
elner vertraglichen Veroinbarung nach §1 1 BauGB mit dem Eigentumer des Grundstücks FLnr.
382/3 Allmannshofen hin (vgt. §1 a Abs.3 S. 4 BauGB). Die entsprechende vertragliche Verein-
barung zur Herstetlung der Ausgteichsfläche einschtielIich deren Bepflanzung und Beibehaltung
1st - sofern noch nicht geschehen - vor dem Satzungsbeschlu(3 des Bebauungsplans abzu-
schlie1en.

Der Fachbereich Wasserrecht teilt zu dem Bauleitplanverfahren Folgendes mit:

Umgang mit wassergefàhrdenden Stoffen:
Ob bzw. weiche Anforderungen bezüglich eines Umgangs mît wassergefahrdenden Stoffen in-

nerhaib des Geltungsbereichs des Bebauungsplans notwendig sind, ist 1m konkreten Baugeneh-
migungsverfahren zu klären. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Vorgaben der Ver-
ordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) einzuhalten sind.

Oberflächenwasser. wild abfliegendes Wasser: Niederschlaaswasser:
In Bezug auf Oberflächenwasser und wild abflie1endes Wasser wird auf § 37 des Wasserhaus-
haitsgesetzes (WHG) hingewiesen: Demnach darf u. a. der natürliche Ablauf wild abfliegenden

Wassers auf em tiefer liegendes Grundstück nicht zum Nachteit elnes höher tiegenden Grund-
stücks behindert werden. Der natürliche Ablauf wild abflie1enden Wassers darf nicht zum Nach-
teil eines tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise verändert werden.
Zur Niederschlagswasserbeseitigung bitten wir die Vorgaben des WWA Donauwörth zu beach-

ten.

Hinweis:
Zum Zeitpunkt dieser SteUungnahme lag dem Fachbereich Wasserrecht die Au1erung des WWA
Donauwörth zum Bebauungsplan noch nicht vor. Wir bitten urn Berucksichtigung der vom WWA
Donauwörth geauflerten wasserwirtschaftlichen Belange.

Die untere Naturschutzbehärde teilt zu dern Bauleitplanverfahren Folgendes mit:

Zur Eingriffsbilanzierung besteht aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde Klärungsbedarf zu
folgenden Punkten:

Es kann nicht nachvolizogen werden, wo genau im Bestand die ais ,,V12 Verkehrsflàchen" ge-
wertete Flache !iegt. Wenn 1m Ausgangszustand unterschiedliche Biotop- und Nutzungstypen
(BNTS) vorliegen, müssen diese zur Nachvollziehbarkeit in einem Lageplan dargesteflt werden
(àhniich wîe dies in der vorangehenden Einbeziehungssatzung für FIni. 382/3 gemacht wurde).
1-linweis: Die 1m Luftbild ersichtliche befestigte Flache 1st zwischen 2020 und 2022 entstanden
und bisher nicht ausgeglichen worden. Der damaIs vorgenommene Eingriff in den Naturhaushalt
muss jetzt nachbilanziert werden (genauso wie dies in der vorangehenden Einbeziehungssat-
zung für Flnr. 382/3 gernacht wurde).
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Für den Beeinträchtigungsfaktor wurde elne Ditferenz aus der festgesetzten GRZ von 0,7 und
elner Bestands-GRZ von 0,25 gebildet. Es kann nicht nachvollzogen werden, wodurch die aIs Be-

stand angesetzte GRZ von 0,25 zustande kommt und wo diese festgesetzt wurde?

Wir bitten urn Abstimmung der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung.

Die Ausgleichsflächen 1m Eigentum von privaten Bauherren soliten mit einer beschränkt Dersön-

lichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Gemeinde (nicht zugunsten des Landratsamtes, da es sich
urn eine gemeindliche Satzung handeit) dinglich gesichert werden. Nur so kann gewàhrleistet
werden, dass bel Verkauf der Ausgleichsflàche die Verpfflchtung auf den Kàufer übergeht. Auf
Grund von Fallen 1m Landkreis, in denen die Gemeinden nachträgUch Ausgleichsverpflichtungen
von Privatpersonen übernehmen und die Kosten hierfür tragen mussten, da die Ausgleichs-Ver-

pflichtungen rechtlich nicht ausreichend verankert waren, veranlasst die untere Naturschutzbe-

horde, diesen wichtigen Hinweis zu geben. Für die Gerneinden stellt die dingliche SIcherung pri-
vater Ausgleichsflächen somit eine Absicherung dar.

Dem Bodenschutzrecht sind 1m Piangebiet keine Altiasten bekannt.

Nach Mitteilung des technischen lmmissionsschutzes werden zu der Aufstellung des Bebau-
ungsplans keine Einwendungen erhoben.

Mit freundlichen Grü1,en

gez.
Marquardt
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